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Hallo,

war bei deiner Einstufung schon der Personalrat beteiligt? Ansonsten solltest du dich umgehend
um eine nochmalige Betrachtung deines "Falls" kümmern. Du findest hier einige Erläuterungen:
http://www.gew-bvbs.de/ID_5_08.pdf. Bezieht sich zwar auf Niedersachsen, wenn ich aber diese
Seite richtig verstehe, ist es in NRW nicht anders...
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